
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1997/10/28 96/04/0191
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.10.1997

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1994 §1 Abs3;

GewO 1994 §124 Z9;

GewO 1994 §142 Abs1 Z1;

GewO 1994 §366 Abs1 Z1;

Rechtssatz

Der Umstand, daß die den Hotelbetrieb betre<enden Versicherungsverträge im Tatzeitraum auf die Tochter des Besch

gelautet hat, besagt nicht, daß die dem Besch gem § 366 Abs 1 Z 1 GewO 1994 vorgeworfene Tätigkeit tatsächlich auf

Gefahr der Tochter ausgeübt wurde.
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